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Durch die Betriebe und Einrichtungen sind in Über
einstimmung mit den territorialen Erfordernissen die 
Bedingungen dafür zu sichern, daß jeder Jugendliche 
seinem verfassungsmäßigen Recht und seiner Pflicht 
nachkommen kann, einen Beruf zu erlernen. Für die 
Leiter der Betriebe und Einrichtungen ergibt sich die 
Forderung, die Berufsausbildung der Jugendlichen, die 
Weiterbildung der Facharbeiter und die Qualifizierung 
der Ungelernten und Angelernten zu Facharbeitern als 
festen Bestandteil in ihre Leitungstätigkeit einzube
ziehen.

Bei Entscheidungen über die Durchsetzung des 
wissenschaftlich-technischen Höchststandes, die Ent
wicklung der Erzeugnisse und Erzeugnisgruppen und 
der Technologie sind zugleich die Bildungskonsequenzen 
festzulegen.

Der Direktor der Betriebsberufsschule bzw. der Aus
bildungsleiter soll durch den Leiter des Betriebes bzw. 
der Einrichtung zu wesentlichen Beratungen über die 
Entwicklung des Betriebes hinzugezogen werden, um 
die Ausbildung der Lehrlinge stärker mit den Pro
blemen des Betriebes zu verbinden.

Für die Betriebe und Einrichtungen ergibt sich im 
wachsenden Maße die Verpflichtung, die Ausbildung 
des Facharbeiternachwuchses für andere volkseigene 
Betriebe, sozialistische Genossenschaften und Betriebe 
anderer Eigentumsformen auf der Grundlage vertrag
licher Vereinbarungen zu übernehmen. Das führt zu 
optimalen Frequenzen der Klassen und Lehrgruppen, 
zur rationellen Auslastung der Kapazität der Aus
bildungsstätten und zur Verwirklichung des Fach
lehrerprinzips. Damit wird wesentlich die Effektivität 
der Berufsausbildung erhöht.

Ausgehend von den Erfahrungen bestimmter Betriebe 
verschiedener Wirtschaftsbereiche und unterschiedlicher 
Eigentumsformen sind durch Kooperation und sozia
listische Gemeinschaftsarbeit Ausbildungsgemeinschaf
ten zu entwickeln. In ihnen organisieren die Betriebe 
die gemeinsame Nutzung ihrer Ausbildurigsstätten ent
sprechend ihrer perspektivischen Berufsstruktur und 
unter Beachtung territorialer Erfordernisse. Dabei wer
den die Lehrlinge in den Ausbildungsstätten konzen
triert, in denen die besten Bedingungen für die Aus
bildung vorhanden sind.

In der Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft 
ist die Konzentration der Berufsausbildung vorwiegend 
im Rahmen der Kooperationsgemeinschaften zu ent
wickeln. Dabei sind den Kooperationsakademien Auf
gaben der theoretischen und berufspraktischen Aus
bildung zu übertragen. Die Kooperationsakademien 
sichern ein hohes Ausbildungsniveau und die rationelle 
Nutzung der Ausbildungskapazitäten entsprechend den 
Prinzipien der Ausbildungsgemeinschaften. In diese 
kooperative Zusammenarbeit sind auch Betriebsberufs
schulen und kommunale Berufsschulen einzubeziehen.

Die Bildung und Entwicklung der Ausbildungs
gemeinschaften durch die Betriebe und Einrichtungen 
sind durch die zweiglichen Leitungen und Handwerks
kammern zu fördern. Die Räte der Bezirke und Kreise 
unterstützen diesen Prozeß und gewährleisten, daß die 
kommunalen Berufsschulen in die Ausbildungsgemein
schaften einbezogen werden.

Betriebe, die keine Ausbildungsstätten besitzen, 
können in die Ausbildungsgemeinschaften einbezogen 
werden. Die Zusammenarbeit ist vertraglich zu regeln.

Das betrifft besonders die Durchführung der Bildungs
und Erziehungsarbeit, die Beteiligung an der Finanzie
rung der Ausbildung, die Abrechnung der Lehrlings
leistungen sowie die Umsetzung von Maschinen, An
lagen und Ausrüstungen.

Die Eigenverantwortung der Betriebe und Einrichtun
gen für die Berufsausbildung schließt die Einbeziehung 
der Berufsausbildung in den Reproduktionsprozeß des 
Betriebes mit Hilfe ökonomischer Regelungen ein.

Die Voraussetzung dazu ist die schrittweise Über
windung der Finanzierung aus dem Staatshaushalt 
durch die Einführung der Kostenfinanzierung. Die Er
gebnisse und Erfahrungen des Experiments, die in 
15 WB bei der Übernahme der Kosten der praktischen 
Berufsausbildung gesammelt wurden, sind auszuwerten 
und für die Regelung zur Einführung der Kosten
finanzierung anzuwenden. Die reale Erfassung und Ab
rechnung der L^hrlingsleistungen sind konsequent 
durchzusetzen. Vom Staatlichen Amt für Berufsaus
bildung und dem Ministerium der Finanzen sind Vor
schläge zur Neuregelung dgr Finanzierung der Berufs
ausbildung auszuarbeiten und dem Ministerrat zur Be
schlußfassung vorzulegen.

Zur Erhöhung der Effektivität der Berufsausbildung 
sind ökonomisch begründete Aufwandsnormative nach 
Berufsgruppen und Schulgrößen differenziert auszu
arbeiten und schrittweise einzuführen. Darüber hinaus 
ist in den Betrieben eine gesonderte Grundmittelrech
nung für die Berufsausbildung einzuführen.

VII.

Verantwortung der Staats- und Wirtschaftsorgane 
auf dem Gebiet der Berufsausbildung

Die WB bzw. gleichgestellten Organe sind für die 
Durchführung der Berufsausbildung in ihrem Zweig 
verantwortlich. Sie legen auf den Grundlagen der 
Prognose, der Führungsgrößen für die vorrangig zu 
lösenden strukturbestimmenden Aufgaben mit dem Per
spektivplan Normative fest, die den Betrieben bzw. 
Kombinaten die Aufgaben auf dem Gebiet der Berufs
ausbildung stellen und die Grundrichtung der erforder
lichen Entwicklung der Berufs- und Qualifikations
struktur sichern. Aufgabe der WB bzw. gleichgestell
ten Organe ist es, die Verwirklichung der Hauptauf
gaben der sozialistischen Berufsausbildung in ihrem 
Zweig zu kontrollieren. Bei direkt unterstellten Kombi
naten und Großbetrieben obliegen diese Aufgaben den 
Ministerien.

Die Ministerien und anderen zentralen Staatsorgane 
sind für die Berufsausbildung in ihrem Bereich verant
wortlich. Sie haben die einheitlichen zentralen 
Regelungen für die Berufsausbildung den Bedingungen 
ihres Bereiches entsprechend anzuwenden und durch
zusetzen. Ausgehend von den Prognosen und in Über
einstimmung mit der volkswirtschaftlichen Struktur
konzeption ist von ihnen die Grundrichtung zur Ent
wicklung der Berufs- und Qualifikationsstruktur in 
ihrem Verantwortungsbereich festzulegen. Bei der Be
stätigung von Prognosen und Perspektivplänen der 
nachgeordneten Organe gewährleisten sie, daß die Auf- s 
gaben auf dem Gebiet der Berufsausbildung gesichert 
werden.

Aufgabe der Ministerien und der anderen zentralen 
Staatsorgane ist es, die erhöhte Eigenverantwortung der


